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2.3.2.
Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für ein
zelne Abschnitte oder Kennwerte des Standards, z. B.:

Dieselmotoren...
TGL
0000

verbindlich ab ... 
Die Festlegungen des Abschnitts xy gelten als 
Richtwerte

— Im Text steht:
„Die Kanten sollen gebrochen sein" oder „optimale 
Lagertemperaturen 15 CC“ oder „andere Maße kön
nen vereinbart werden“ oder „Einbaurichtlinien“

2.3.3.
Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für ein
zelne Industriezweige, z. B.:

Bedienungselemente
TGL
0000

verbindlich ab ... 
Die Festlegungen des Abschnitts xy gelten für 
Landmaschinen als Richtlinie

2.3.4.

Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für ein
zelne Stufen des Reproduktionsprozesses, z. B.:

TGL
Haltestellen 0000

Für die Projektierung verbindlich ab ...

Für die Projektierung des Umbaus von Halte
stellen sind die Festlegungen zur Anwendung 
empfohlen

Für den betreffenden Abschnitt oder Kennwert gilt 
Variante 2.3.1., für alle anderen Festlegungen des Stan
dards der Grundfaii.

Für den betreffenden Abschnitt gilt für Landmaschinen 
Variante 2.3.1., für die anderen Festlegungen des Stan
dards der Grundfall.

Dies bedeutet, daß

— die Projektierung neuer Haltestellen nach den Fest
legungen des Standards erfolgen muß

— bei der Projektierung des Umbaus von Haltestellen 
von den Festlegungen des Standards ohne Aus
nahmegenehmigung abgewichen werden kann, wenn 
im konkreten Fall volkswirtschaftliche Vorteile er
zielt oder volkswirtschaftliche Nachteile vermieden 
werden können.


